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Frage J.

Kann ſich der Gläubiger , wenn ſich der Bürge
nur auf beſtimmte Zeit verbürgt hat , gegen die Folgen
der Unterlaſſ fung der im § 777 Bürgerlichen Geſetz
buchs vorgeſchriebenen rechtzeitigen Betreibung und

Anzeige dadurch ſchützen , daß der Bürge bei der Bürg —

ſchaftsübernahme von vornherein auf die Anzeige ver —

zich tet und das Fortbeſtehen ſeiner Haftharkeit auch

fü den Fall anerkennt , daß aus irgend einem Grunde

eine oder Verzögerung in der beſtimmten

Friſt entſtehen ſollte ?

Antwort .

I. S 777 B. ⸗G. ⸗B. handelt von dem in der

8 hin und wieder vorkommenden Falle , daß der

Bürge ſich für eine beſtehende Verbindlichkeit nur auf
beſtimmte Zeit verbürgt z. B. auf 3 Jahre .

Welchen Sinn hat eine ſolche Bürgſchaft ? Wird

der Bürge nach Ablauf der beſtimmten Zeit ohne Wei

teres frei oder haftet er vielleicht unter beſtimmten

„ orausſetzungen weiter ?

Nach ( § 777 Abſ. 1 B. ⸗G. ⸗B. iſt zu unterſcheiden ,

ob dem Bürgen die Cinrede der Vorausklage zuſteht

oder nicht . ( Ueber die Einrede der Vorausklage ſiehe

8§8 771 , 773 B. G. B. )

1) Steht dem die Einrede der

Voxausklage nicht zu , hat er
55

B. auf dieſelbe

verzichtet oder ſich als Selbſtſchuldner verbürgt , ſo

wird der Bürge nach Ablauf der beſtimmten Zeit , für

welche er ſich verbürgt hat , z. B. nach Ablauf der 3

Jahre , frei , wenn nicht der Gläubiger ihm unver⸗

züglich ( d. h. ohne ſchuldhaftes Zögern , vgl . §S 121

B. ⸗G. ⸗B. ) anzeigt , daß er ihn auf Grund

der Bürgſchaft in Anſpruch nehme .

noch

G

) Ueber die in dieſer Abhandlung behandelten

Fragen werden in der Praxis verſchiedene Anſichten ver⸗

treten . Wir machen daher unſere Leſer auf erſtere mit

dem Erſuchen beſonders aufmerkſam , mit der Frage⸗

ſtellung nicht zurückhalten zu wollen , falls in

einem Punkte noch Zweifel beſtehen ſollten . ( Schriftl . )
irgend

2) Steht dagegen dem Bürgendie Ein⸗
rede der Vorausklage zu ( § 771 B. ⸗G. B. ) ,

ſo wird er nach dem Ablauf der beſtimmten Friſt frei,
wenn nicht der Gläubiger a) die Einziehung der For⸗

derung unverzüglich nach Maßgabe des §S 772 betreibt ,
6) das Verfahren ohne weſentliche Verzögerung fort⸗

ſetzt und c) unverzüglich nach der Beendigung des Ver⸗

fahrens dem Bürgen anzeigt , daß er ihn in An⸗

ſpruch nehme .
Nur dann alſo , wenn im Falle 1 die Anzeige und

im Falle 2 die Betreibung und die Anzeige recht

zeitig erfolgen , haftet der Bürge trotz des Ablaufs
der beſtimmten Zeit noch weiter , aber der Umfang
ſeiner Haftung iſt dann beſchränkt ( ſiehe II . ) .

Der Bürge , der ſich nur auf beſtimmte Zeit ver⸗

bürgt , kann nun allerdings ſchon im Bürgſ chaftsver⸗

trag auf die Einhaltung der Vorſchriften über die Be —

treibung und die Anzeige verzichten

Es iſt nämlich zu unterſcheiden
ſchriften zwingender Natur und

ſitiver Natur .

iſt zwingender Natur , d. h. ſie müſſen
achtet werden , die Parteien können auf

haltung derſelben nicht verzichten , z. B. die V

daß zur Giltigkeit des Bürgſchaftsvertrags

zwiſchen Vor⸗

ſolchen dispo⸗
Eine Reihe von Geſetzesvorſchriften

ben 5.

die ſchrrift⸗
liche Erteilung der Bürgſchaftserklärung erforderlich

iſt ( § 766 B. ⸗G. ⸗B. ) . Sehr viele Vorſchriften des

B. ⸗G. - B. , insbeſondere diejenigen auf dem Gebiete

der Schuldverhältniſſe , find dispoſitiver Natur ,
d. h. ſie gelten nur inſoweit , als die Parteien nichts

oder nichts anderes vereinbart haben . So ſind denn

auch die Vorſchriften des §S 777 über Anzeige und

Betreibung dispoſitive , die Parteien können deshalb

auf dieſelben verzichten .

In der praktiſchen Wirkung wird allerdings ein

ſolcher Verzicht in der Regel nahezu einer Bürgſchaft
gleichkommen , die nicht auf beſtimmte Zeit einge⸗

gangen iſt .
II . Welches ſind die Folgen , wenn die

Bi ürgſchaft nur auf beſtimmte Zeit ein⸗

gegangen iſt und die Anzéige rechtzeitig

erfolgt ?
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§ 777 B. - G. B. beſagt hierüber ſolgendes : Er⸗

folgt die Anzeige rechtzeitig , ſo beſchränkt ſich die

Haftung des Bürgen in dem oben bezeichneten Falle 1

( wenn dem Bürgen die Einrede der Vorausklage nicht

zuſteht); auf den Umfang , den die Hauptverbindlichkeit
bei dem Ablauf der beſtimmten Zeit hat ; im Falle 2

( wenn dem Bürgen die Einrede der Vorausklage zu

ſtehtz auf den Umfang , den die Hauptverbindlichkeit zur

Zeit der Beendigung des Verfahrens hat .

Was heißt nun das ? Und wie ſteht

es dann mit den Zinſen ?

Auf dieſe beiden Fragen gibt uns §S 777 B. - G. B.

keine Antwort . Um eine ſolche zu ſuchen , müſſen wir

auf §S 767 B. ⸗G. - B. zurückgreifen . § 767 beſagt u.

a. : „ Für die Verpflichtung des Bürgen iſt der je —

weilige Beſtand der Hauptverbindlichkeit maßgebend .

Dies gilt insbeſondere auch , wenn die Hauptverbind

lichkeit durch Verſchulden oder Verzug des Haupt

ſchuldners geändert wird . Der Bürge haftet für die

dem Gläubiger von dem Hauptſchuldner zu erſetzenden

Koſten der Kündigung und der Rechtsverfolgung . Hier

iſt alſo nur von der Hauptverbindlichkeit , den Koſten

der Kündigung und der Rechtsverfolgung die Rede .

Von den Zinſen der Hauptverbindlichkeit iſt

alſo nichts erwähnt . Das will beſagen , daß der —

jenige , welcher ſich lediglich für eine fremde Schuld

verkürgt , ohne den Umfang der Bürgſchaft näher zu

beſtimmen , an ſich nicht für die etwaigen geſetz—
lichen oder vertragsmäßigen Zinſen haftet . Soll die

Haftung des Bürgen ſich auch auf dieſe Zinſen er⸗

ſtrecken , ſo muß die Haftung für dieſelben ausdrücklich
übernommen werden , oder es muß wenigſtens aus den

Umſtänden des einzelnen Falles ſich ergeben , daß der

Bürge auch für die Zinſen haften will . ( Siehe Proto —

kolle Bd . II , S. 467) .
Bei dem Wort „Hauptverbindlichkeit “ darf man

nun nicht etwa bloß an eine Kapitalſchuld denken ,

Die Verbindlichkeit kann auch in einem Tun oder

Unterlaſſen beſtehen ( § 241 B. ⸗G. ⸗B. ) . Der Haupt

ſchuldner hat ſich z. B. verpflichtet , ein Quantum

Kohlen zu liefern . Liefert er ſchuldhafter Weiſe nicht ,

ſo wird er Schadenserſatz bezahlen müſſen . Durch das

Verſchulden des Hauptſchuldners hat ſich dann die

Hauptverbindlichkeit in eine Schadenserſatzſchuld , alſo

in der Regel in eine Geldſchuld umgewandelt . Auch

für dieſe nunmehr geänderte Hauptverbindlichkeit haftet

ſodann der Bürge .
Aehnlich wie in §S 767 für den Umfang der

Bürgſchaft , ſind nun auch in § 777 die Folgen der

rechtzeitigen Anzeige nur für die Hauptverbindlichkeit

geregelt . Zum beſſeren Verſtändnis dieſer Folgen
müſſen wir wiederum an eine Bürgſchaft für eine

Leiſtung denken , die nicht in der Zahlung einer Geld —

ſchuld , ſondern in einem ſonſtigen Tun oder einem

Unterlaſſen beſteht .

Iſt eine Geldſchuld verzinsl ich , erſtreckt

ſich ferner die Bürgſchaft für Kapital und Zinſen

auf eine beſtimmte Zeit und iſt die Anzeige rechtzeitig

erſtattet , ſo kommt es bezüglich der Zinſen auf den

Sinn und die Auslegung des Bürgſchaftsvertrages an .

In der Regel wird die Abſicht der Parteien dabei

dahin gehen , daß die Zinſen von dem Bürgen nur

bis zum Ablauf der beſtimmten Zeit zu zahlagen ſind .

Den nämlichen Sinn wird die Bürgſchaft bezüg —

lich der Zinſen in der Regel auch dann haben , wenn auf

die Rechtzeitigkeit der Anzeige bezw . die ſofortige Be —

treibung verzichtet iſt .

III . Ganz anders liegt der Fall , wenn das

Darlehen , für welches die Bürgſchaft geleiſtet wurde ,

nur auf eine beſtimmte Zeit , z. B. auf 6 Jahre

gegeben wurde und der Bürge ſich für ein

ſolches Darlehen ohne zeitliche Beſchränkung

vervürgt hat .

Ich vermute , daß der Herr Frageſteller zugleich

auch oder vielleicht hauptſächlich dieſen Fall im Auge

gehabt hat . Allein hier trifft § S777 überhaupt nicht

zu . Denn damit , daß der Bürge ſich für ein inner⸗

halb einer beſtimmten Zeit heimzuzahlendes Darlehen

verbürgt , iſt ſeine Bürgſchaft nicht auch zugleich auf

dieſe Jeit beſchränkt . Soll die Bürgſchaft auf dieſe

oder eine kürzere Zeit beſchränkt ſein , ſo müßte dies

im Bürgſchaftsvertrag auch ausdrücklich geſagt ſein .

Sonſt liegt eine zeitlich unbeſchränkte Bürg⸗
ſchaft für eine zeitlich begrenzte Verbindlichkeit vor .

Wenn nun in einem ſolchen Falle die Zeit der Heim —

zahlung für das Darlehen gekommen iſt , z. B. die

6 Jahre verſtrichen ſind , ſo haftet der Bürge lin der

Regel ) weiter , trotzdem der Gläubiger den Schuldner

nicht betreibt , ſondern demſelben vielmehr ausdrücklich

oder ſtillſchweigend weitere Friſt gibt . ( Dieſer Fall

iſt in den Motiven Bd . II , Seite 678 —681 eingehend
beſprochen ) . Der Bürge wird alſo nicht frei . ( Frei wird

er nur inſoweit , als etwa die Vorausſetzungen des

§ 776 B. - G. - B. vorliegen ſollten ) . Abgeſehen von der

Bürgſchaft für beſtimmte Zeit iſt alſo der Gläubiger

an ſich nicht verpflichtet , die Betreibung der Forde —

rung vom Hauptſchuldner irgendwie zu beſchleunigen .

Iſt aber die Hauptſchuld fällig , ſo wird der Bürge
gemäß § 775 Abſatz 1 Ziffer 3 ( vgl . mit § 284 B .

G. ⸗B. ) vom Hauptſchuldner ( nicht auch vom Gläu

biger ) Befreiung von der Bürgſchaft verlangen kön⸗

nen . Der Bürge kann auch ſelbſt den Gläubiger be —

friedigen ; dann geht die Forderung des Gläubigers

auf den Bürgen über und dieſer kann ſodann ſelbſt

den Hauptſchuldner auf Zahlung belangen . (§S 774

B. ⸗G. ⸗B. ) .
Es iſt alſo , wenn der Bürge ſich ohne zeitliche

Beſchränkung verbürgt hat , nicht erforderlich , den

Btirgen ausdrücklich erklären zu laſſen ( wie dies z. B.

in einem vom Herrn Frageſteller übergebenen For

mular geſchieht )
„ daß er das Fortbeſtehen ſeiner Haftbarkeit

anerkenne und auf Benachrichtigung verzichte ,

falls aus irgend einem Grunde eine Verlänge —

rung der für das Darlehen beſtimmten Zahlungs —
friſt entſtehen ſollte . “
Allein eine ſolche Erklärung iſt ſelbſtverſtändlich

kein Fehler , ſondern im Gegenteil ſchon deshalb zu

empfehlen , damit der Bürge ſich auch über die Be —

deutung ſeiner Bürgſchaft nicht im Unklaren befinde .

Landgerichtsrat Böhler .

Frage II .

Wie weit erſtreckt ſich die Verbindlichkeit des

Bürgen mit Bezug auf § 777 B. - G. = 8 . bei Zieler —

zahlungen ( Liegenſchaftskaufſchillingen ) ? Wird er bei

unterlaſſener Benachrichtigung für jeden nicht erho

benen Termin frei oder kommt in dieſem Falle 8 777

B. ⸗G. ⸗B. erſt zur Anwendung nach Eintritt der Ven —

fallzeit ſämtlicher Termine oder mit a. W. muß nach

jedem Verfalltermin §S 777 B. - G. - B. zur Anwendung

kommen ?
Antwort .

Wenn es ſich um die Zahlung eines Kaufſchil⸗ —

in Zielern handelt , ſo wird in der Regel der

ſich für die Kaufpreisſchuld nebſt Zinſen ( ohne

Weiteres ) verbürgen . Dagegen wird es nur äußerſt

ſelten vorkommen , daß ein Bürge ſeine Bürgſchaft
für eine ſolche in Zielern zu zahlende Kaufpreisſchuld

zugleich zeitlich beſchränkt , alſo ſich 3. B. nur auf

3 Jahre verbürgt . Damit wäre dem Gläubiger nicht

——

—.—

—
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cedient . Mir iſt in meiner Praxis ein derartiger
Call noch nie bekannt geworden . Sollte ein ſolcher
Fall einer zeitlich begrenzten Bürgſchaft der Frage zu
Grunde liegen , ſo müßte ich, um die Frage richlig
beantworten zu können , den Tatbeſtand , insbeſondere
den n des Bürgſchafts vertrags genau kennen .

Ich rmute jeboch , daß eine Verwechslung vor —
liegt . Der Herr Frageſteller iſt wahrſcheinlich von
der Anſicht ausgegangen , ddaß die Bürgſchaft für eine
in Zielern zu zahlende S chuld an ſich ſchon zeitlich
begrenzt ſei und nur bis zu dem jeweiligen Verfalltage
der einzelnen Zieler dauere . Ich habe oben in der
Antwort zu Frage I unter Ziff . III bereits darge —
tan , daß ddieſe wohl vielfach gehegte Anſicht irrig iſt .
Wenn die Bürgſchaft nicht ausdrücklich nur auf eine

Zeit , z. B. auf 3 Jahre oder bis zum
Ablauf der jeweiligen Zieler übernommen wurde , ſo
haftet eben der Bürge inſolange , bis die Zieler bezahlt
ſind , alſo vielleicht Jahre lang über den Verfalltag
der Zieler hinaus .

Welche Schritte in einem ſolchen Falle der Bürge
tun kann , um von der Bürgſchaft frei zu werden , habe
ich gleichfalls unter Ziff . III oben angedeutet ( § 775
Abſatz 1 Ziff .

3, §S 776 B. ⸗G. B. ) .
Der Bürge wird allerdings im Bürgſchaftsver —

trage beſtimmen können , daß ſeine Bürgſchaft für die
einzelnen Zieler nur bis zur Verfallzeit der Zieler
dauere . In dieſem Falle wäre ſeine Bürgſchaft auf
eine beſtimmte Zeit beſchränkt , und es würde dann der
bereits unter Frage Lerläuterte §S 777 B. - G. B. für
jeden einzelnen Zieler Anwendung finden . Damit

78R5dann , wenn dem Bürgen die Einrede der Vorausk lage
zuſteht , der Gläubiger gezwungen , auch jeweils ſo —
jort nach dem Ablauf eines jeden Zielers die Ein —

ziehung
desſelben zu betreiben , da ja ſonſt der Bürge

gſchaft für den verfallenen Zieler frei
würde . Allein wenn , wie in der
die Einrede der Vorausklage nicht zuſteht , ſo könnte

Bürge nur erreichen , daß der Gläubiger ihm
ig

anzeigt , daß er ihn in Anſpruch nehme .
den ſäumigen Hauptſchuldner zu be —

aber in dieſem Falle nicht ausüben .

Regel der Gläubiger
von Zielern auf eine ſolche Bürgſchaft auf beſtimmte
Zeit wegen der mit derſelben verbundenen Unannehm —
lichkeiten überhaupt nicht einlaſſen .

Landgerichtsrat Böhler .

der Bür

Re ge l, dem Buürgen

es der

Zwang ,
könnte ertreiben ,

Uebrigens wird ſich in der

Frage .
Muß die Unterſchrift eines Sparkaſſiers auf einer

Löſchungsbewilligung auch dann öffentlich beglaubigt
werden , wenn Kaſſier durch Generalvollmacht
des Verwaltungsrats zur Erteilung von Löſchungs
bewilligungen ermächtigt iſt ?

Dieſe Frage wurde vom Landgericht Konſtanz
in einer Entſcheidung vom 15. Juli 1003 bejaht
aus folgenden Gründen :

Gemäß § 25 Abſ . 1 des Grundbuchausführungs⸗
geſetzes ( G. B. - A. - G. ) bedürfen Anträge und Erklä⸗

rungen öffentlicher Behörden in deren amtlichen An—⸗

gelegenheiten , wenn ſie ordnungsgemäß unterſchrieben
und unterſiegelt ſind , dem Grundbuchamte gegenüber
keiner Beglaubigung . Nachl § 25 Abſ . 3 G. ⸗B. ⸗A. ⸗G.
( in der Faſſung vom 8. Juli 1902 ) kommt den Ver

waltungsbehörden der ünter Gemeindebürg —
ſchaft ſtehenden Sparkaſſen ( Sparkaſſenkommiſſion , Ge⸗

at , § 5 und § 10 Abſ . 2 des

Sparkaſſenge vom 9. Avril 1880 ) die Eigenſchaft
öffentlicher d im Sinne des Abſ . 1

R aphen Umelich des § 25 ) zu.

dieſes

( Geſetz vom 8. Juli 1902 , die Bezirke der Grund —
buchämter betr . Geſ . - und V. Bl . 1902 S . 179 , 180) .

Nach dieſem klaren , unzweideutigen Wortlaut des
§ 25 G. ⸗B. ⸗A. ⸗G. ſind alſo nur die Ve waltun

—behörden der Sparkaſſen , das ſind , wie im Geſetz
rücklich unter Hinweis auf das SSparkafſen⸗

Klammer erläutert iſt , nur die Sparkaſſen
iderat , der Verwaltungsrat als

che Be hörden im Sinne des § 25 G. B. ⸗A. ⸗G.

Nicht öffentliche Behörde im Sinne des
A . ⸗G . iſt alſo der Rechner ( § 6 des

Sparkaſſengeſetzes vom 9. April 1880 ) .
i e

5
Verwaltungsorganeihre Be —

tigungenzuunterſchrei⸗
) aben , iſt in den Sa bungenzuregeln8 Spartaſſengefezes ) Iſt die Unterſchrift der

Verwaltungsbehörde der Sparkaſſe den Satzungen
entſprechend, ſo iſt die botreffende Urkunde „ordnungs —
mäß “ im Sinne des § S25 G. B. - ⸗A. ⸗G. unterſchrieben .

Vorliegenden Falles iſt der Kaſſier mit General
vollmacht ermächtigt , an Stelle des Verwaltungs
rats der Sparkaſſe gewiſſe Willer iserklärungen vor⸗
zunehmen . Allein wenn nun der Kaſſier auf Grund

wüne
Vollmacht eine ſchriftliche Löſchungsbewilligung

erteilt , ſo liegt trotzdem nicht eine Erklärung des
Vern haltungsrats , ſomit einer öffentlichen Behörde ,
ſondern eine Namens dieſer Behörde von einer andern
Perſon abgegebene Erklärung vor . Seine Unterſchrift
muß deshalb noch öffentlich beglaubigt werden .

geſetz

lolmrliff ion, der Gemeir

. 1˖ —

Frage .
Auf einem Fo: mular der

nächſt de
r Schuldſchein ,

Sparkaſſe
ſodann die

X. ſteht zu⸗
Bürg

ſchaftserklärung , hierauf folgt die Unter⸗
ſchr ifttsbeglaubigung durch den Bürgermeiſter
und endlich folgendes Formular für ein Vermögens⸗
zeugnis :

ine
beſitz ... nach dem Grund - und Häuſer —Kataſter ein liegenſchaftliches Vermögen von
gerichtlich geſchätzt zu 1
worauf Pfandſchulden haften 7

. 2
beſitzt nach 3 Grund⸗ und HäuſerKataſter
ein liegenſchaftliches Vermögen von .
gerichtlich geſchätzt zu ſi

worauf fandſchulden haften A.
RR

beſitzt nach dem Grund⸗ und Häuſer⸗ Kataſter
ein liegenſchaſtliches Vermögen von 3
gerichtlich geſchätzt zu A. .
worauf Pfandſchulden haflen i

Die Frage lautet : „ Welche Gebühren dürfen
für die Unterſchr t˖s beglaubigung und ins⸗
beſondere für das Vermögenszeugnis angeſetzt
werden ? “

Antwort .

In Betracht kommen :
1) die Gemeindegebührenordnun g vom

31 . Dezember 1896 ( Geſ. ⸗ u. V. Bl . 1897 Nr . 1) ,
die landesherrliche Verordnung , die Koſten

in Angelegenheititen der freiwilligen Gerichtsbarkeit ꝛc.
betreffend ( Toſtenverordnung ) vom 21 . Januar
1901 ( Geſ. - u. V. Bl . S. 45 ) in der durch die landes
herrlicher — — — vom 23 . J und 5. Dez .1
1902 (Geſ. ⸗ u. V. Bl . S. 195 und 365 ) geändertenFaſſung . Siehe auch die 85 amtliche Ausgabe
mit Anmerkungen ( bei den Grundbuchämtern zu
finden ) .

J. Unterſchriftsbeglaubigung . Hierüber ent⸗
hält §S 9 der Gemeindegebührenordnung ( G. ⸗G. ⸗O. )
eine Vorſchrift . 5

5 4 — jedoch §S 9 auf die Be⸗
glaubigung von Unterſe riften durch den Bürgermeiſter
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kezieht , iſt dieſer § 9erſetzt durch §S 67 der Koſtenver —

ordnung ( K. V. ) . Denn nach §S 112 K. ⸗V. trat unter

anderm außer Kraft die Gemeindegebührenordnung

hinſichtlich derjenigen Gegenſtände , auf welche ſich die

Koſtenrerordnung bezieht . § 67 Abſ . 1 K. V . beſagt

nun :
„ Die öffentliche Beglaubigung von Unterſchrif —

ten oder Anträgen und ſonſtigen Erklärungen

durch den Bürgermeiſter (Rechtspolizeigeſetz § 42,

Grundbuchausführungsgeſetz § 24 ) koſtet 50 Pf . ,

und wenn mehr als drei auf dasſelbe Schriftſtück

bezügliche Unterſchriften gleichzeitig beglaubigt

werden , 1 Mk . “

Werden alſo vom Bürgermeiſter unter dem

Schuldſchein und der Bürgſchaftserklärung die Unter⸗

ſchriften eines Schuldners und zweier Bürgen oder

zweier Schuldner 6 . B. Mann und Frau ) und eines

Bürgen beglaubigt , ſo beträgt die Gebühr 50 Pfg .

Werden die Unterſchriften zweier Schuldner und zweier

Bürgen beglaubigt , ſo beträgt die Gebühr 1 Mk .

I . Vermögenszeugnis . Hierzu ſind zwei Be —

merkungen vorauszuſchicken .

A. Nach dem Formular wird u. a. verlangt ,

daß die „ gerichtl iche Schätzun g “ angegeben

werde . Dieſe Angabe kann aber der Bürgermeiſter

oder der Gemeinderat nur dann machen , wenn be⸗

reits eine gerichtliche ( amtliche ) Schätzung vorliegt .

Nach § 8 31 , 32 des badiſchen Grundbuchaus —

führungsgeſetzes vom 19 . Juni 1899 ( Geſ⸗ und V. ⸗Bl.

S . 273 ) haben die Gem einderäte auf Anſuchen

Schätzungen von Grundſtücken vorzunehmen . Wie die

Schätzung zu erfolgen und wie die Schätzungsurkunde

zu lauten hat , iſt beſtimmt in 88 116 —121 der

Grundbuchdienſtweiſung ſowie in Muſter 7 hierzu .

Ueber die für eine ſolche amtliche Schätzung zu er⸗

hebenden Gebühren enthalten die § 8 63 —66 der

erwähnten Koſtenverordnung die maßgebenden Vor⸗

ſchriften . Es iſt alſo über eine amtliche Schätzung

eine beſondere Schätzungsurkunde vom Gemeinderat

mit beſtimmtem Inhalt aufzunehmen ; der Bürger —⸗

meiſter allein iſt hierzu nicht befugt .

Die Stelle „gerichtlich geſchätzt zu . . . „ jin

dem erwähnten Formular kann demnach nur aus⸗

gefüllt werden , wenn eine amtliche Schätzung bereits

vorliegt . Vielfach , aber nicht immer wird auf Grund

der Schätzungsurkunde die amtliche Schätzung unter

Angabe des Jahres der Schätzung im Grundbuch und

zwar in Abteilung 1 Spalte 6 eingetragen . Vielfach

und nicht immer ſage ich ; denn eine Eintragung des

amtlichen Schätzungswertes erfolgt jetzt ( nach §S 152

der Grundbuchdienſtweiſung ) nur noch auf Antrag .

Iſt eine ſolche Eintragung im Grundbuch erfolgt ,

ſo wird der Bürgermeiſter die Schätzung aus dem

Grundbuch entnehmen können . Er kann ſie aber

ferner noch entnehmen aus den Akten , die etwa über

die Schätzung von dem Gemeinderat angelegt worden

ſind oder , wenn ſolche Akten fehlen , aus der Schätz⸗

ungsliſte . Denn nach § 121 Abſatz 6 der Grund —

buchdienſtweiſung hat die“ Schätzungsbehörde eine

Schätzungsliſte zu führen , in welche jede vorgenommene

Schätzung eines Grundſtücks einzutragen iſt . Siehe

Formular 8 zu 121 .
Der Bürgermeiſter oder der Gemeinderat hüte

ſich alſo , ohne daß eine amtliche Schätzung unter

Beobachtung der erwähnten Vorſchriften vorausge —

gangen iſt , die Stelle des Formulars „gerichtlich ge —

ſchätzt zu
auszufüllen .

B . Es wird nach dem Formular ferner verlangt

Angabe der Pfandſch ulden . Dieſe können

erſehen werden aus dem Grundbuch . Für die

Grundbuchs werden vom Grundbuchamt

eine

nur
Einſicht des

—

25 der Koſtenverordnung bezeichneten Ge

bühren erhoben . In Anmerkung 2 der beſonderen amt —

lichen Ausgabe der Koſtenverordnung iſt jedoch zu

§ 25 wörtlich folgendes bemerkt : „ Die mit Gemeinde —

bürgſchaft verſehenen Sparkaſſen legen häufig ihre

Kapitalbeſtände in Darlehen an Private gegen Bürg —

ſchaft an . Vor der Gewährung des Darlehens pflegen

die Sparkaſſen ein Zeugnis der Gemeindebehörde des

Entleihers über deſſen Vermögenslage zu erheben und

dabei zu verlangen , daß die Gemeinde behörde

vor der Ausſtellung des Zeugniſſes Einſicht in

das Grundbuch nehmen . Zuweilen ſehen die

Sparkaſſen auch ſelbſt das Grundbuch ein . Es iſt

nun zweifelhaft geworden , ob die Einſicht in das

Grundbuch in den genannten Fällen von den Grund —

buchämtern koſtenfrei zu geſtatten ( § 25 Abſ . 5 K. V. )

oder ob die in §S 25 Abſ . 1 bis 4 K. V. feſtgeſetzte

Gebühr zu erheben ſei . Zur Beſeitigung dieſer Zweifel

hat das Juſtizminiſterium im Einverſtändnis mit

den Miniſterien des Innern und der Finanzen auf

Grund des §S 114 K. V. beſtimmt , daß in Fällen

der bezeichneten Art die koſtenfreie Ein⸗

ſichtnahme des Grundbuſchs nicht nur den

Gemeindebehörden , ſondern auchden mit

Gemeindebürgſchaft verſehenen Spar

kaſſen zu geſtatten ſt “

Behufs Ausſtellung von Vermögenszeugniſſen ,

welche für die Sparkaſſen beſtimmt ſind , können alſo

die Gemeindebehörden das Grundbuch koſtenfre i

einſehen und auf Grund der im Grundbuche enthal

tenen Einträge Auskunft über die Pfandſchulden er —

teilen .
C. Gemäß § 9 der Gemeindegebührenordnung

erhält der Bürgermeißter für Vermögenszeug⸗

niſſe 60 Pfg . Dieſe Gebühr wird nun aber ſo

viel - Mal anzufetzen ſein , als es Perſonen ſind , über

deren Vermögen Auskunft erteilt wird . Handelt es

ſich alſo z. B. um 2 Schuldner und um 2 Bürgen ,

ſo werden 4 mal 60 Pfg . gleich 2 . 40 Mk . anzuſetzen

ſein .

die in §

Noymnßgensze 18
Vermögenszeugnis

zu dieſer Gebühr für das
ſchriften zu be —8

kommt dann noch , wenn auch Unterf

glaubigen waren , die oben unter Ziff . I bezeichnete

Gebühr nach § 67 der Koſtenverordnung .
Böhler , Landgerichtsrat .

— ⏑⏑

Einzelne Anordnungen der Abhör - und Ober⸗

abhörbehörde .
1 Die Abhörbemerkungen könnten nicht ſelten

kürzer gefaßt werden . Gleichartige Bemängelungen ,

namentlich Crſatzpoſten , ſollten tunlichſt in einem

Paragraphen zur Erörterung gelangen und entbehr

ſiche Beiſätze weggelaſſen werden .

2) Es ſollte aus dem Rechnungsvortrag herbor

gehen , ob hinſichtlich der Vermeſſungswerke ꝛc. c .

die ſogenannte Außenverſicherung ſtattgefunden hat .

Was die Verſicherung der Grundbücher durch die

Gemeinde anbelanat , ſo wird hierwegen auf den Gene —

ralerlaß Großh . Miniſteriums des Innern vom 941.

März 1901 Nr . 11677 hingewieſen , wornach die Ver —

ſicherung der Grundkücher auf Koſten der Gemeinde

nicht mehr erforderlich erſcheint .

3) Es wird darauf aufmerkſam gemacht , doß

eine Beſtimmung , welche die Angabe der Gründe

wegen Verkaufs eines Farrens unter der Hand auf

dem Belege vorſchreibt , nicht beſteht . Der Abhörbe —

hörde iſt es allerdings unbenommen , im einzelnen

Fall hierüber Auskunft zu verlangen .

4) Die Vorſchrift des § 139 Abſ . 3 der Gem .

Ord . wegen Nichtzulaſſung als Käufer von Gemeinde —

——＋

—

—

—

—
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vermögen wird dem Bürgen von Holzkaufſchuldnern
gegenüber nur in ſolchen Fällen anzuwenden ſein ,
in welchen wegen Zahlungsunfähigkeit des Holz —⸗
käuſers der Bürge zahlungspflichtig , ſomit Schuld —
ner der Gemeinde geworden iſt .

5) Einträge in das Notablienbuch nach erfolg —
ter Rechnungsabhör haben keinen Zweck .

6) Da ſich in dem auf S . 15 der Rechn . erwähnten

Gebäude eine Mietwohnung R . S . 23 befindet ,
wird dasſelbe ſteueroar ſein Art . 4 des Häuſer⸗

ſteuergeſetzes.
7) Da die Güterbeſitzer die Ueberlaſſung des

Jagdpachtertrags an die Gemeindekaſſe beſchloſſen

haben , ſo dürften ſich bei entſprechender Anregung , die —

jenigen Grundeigentümer , welche die Jagd innerhalb

der Gemarkung ſelbſtändig ausüben , vielleicht zur

Entrichtung eines angemeſſenen Beitrags vergl .

§ 32 der Jagdverordnung vom 6. November 1886

bereit finden laſſen .
8) Nach S . 79 der Rechn . bezahlt die Gemeinde

pro Mann und Tag 1,50 M. als Vergütung für die

Einquartierung . Siehe in dieſer Beziehung den Gene —

Talesinß Großh . Miniſteriums des Innern vom 8.

Auguſt 1891 Nr . 19249 , wornach einer Aufbeſſerung

auf 1,20 M. nichts entgegen ſteht .
9) Eine Vorſchrift , nach welcher eine ausdrückliche

Beurkundung zur Rechnung zu bringen iſt , daß Stan

desamtsgebühren für die Gemeindekaſſe nicht zu er

heben waren , beſteht nicht . Ueber unſtändige Ein —

nahmen gibt das Notabilienbuch Auskunft . Setzt die

Chörbehörde Zweifel in die Vollſtändigkeit desſelben ,

ſo bleiben ihr beſondere Erhebungen im einzelnen

Falle ſelbſtreden 8 überlaſſen .
10) Es wird darauf aufmerkſam gemacht , daß

die ſtaatlich genehmigte Verwendung des Erlöſes aus

einem außerordentlichen Holzhieb für Wirtſchaftszwecke

( hier Weſßzrtgir eine andere Verrechnungsweiſe

als unter R. ⸗A. § 19 nicht begründet .
Es iſt ſo 5 nicht zuläſſig , daß , wie in der

Bemerkung ausgeſprochen , der fragliche Betrag unter

3 vereinnahmt wird ; vielmehr iſt derſelbe ledig

lich in der Grundſtocks abrechnung dem Grund

tock zur Laſt zu ſchreiben .
Ius5 7 der Bemerkungen wird ausgeſpro

chen , daß die mitd
em Jahre 11902 ablaufende Verein⸗

rrung mit ditgemeinde H. wegen Benützung

der Gemeindeeinrichtungen und Anſtalten durch die

Hofgemarkung N. der Erneuerung bedürfte und daß

die abgeſchloſſene Relte
Vereinbarung im Hinblick auf

§ 178 G. - O. der Genehmigung des Bezirksrats

bedürfe . Die Vereinbarung zwiſchen den Gemeinden

N. und H. wurde abgeſchloſſen und erhielt ſodann die

„ Genehmigung “ des Bezirksrats
Da hier eine Vereinbarung zwiſchen den Be

teiligten getroffen , eine „ Beſtimmung “ der Vergütung

durch den Bezirksrat mithin nicht zu treffen war ,

wird der §S 178 G. ⸗O. hier nicht Platz greifen vergl .

Wieland 3ꝗ Gemeinderecht S . 423 Zuſatz Abſ . 3

zu § 178 G. ⸗ eine Genehmigung der Verein

barung durch Bezirksrat mithin nicht geboten ſein .

12) Kaſſenſturz beim Gemeinderech

ner N. Aus dem Protokoll ſollte hervorgehen , auf

welche Forderungen der Gemeinde ſich die Aus —

ſtandsliquidation erſtreckte .
13 ) Gemeinde - Krankenverſicherung

A. Die Krankengelder gelangen für Zeiträume bis

zu 13. Wochen auf einmal zur Auszahlung . Dieſes

Verfahren verſtößt gegen die Vorſchrift des § 6 Abf .

9 Krankenverſicherningsgeſetz . Hiernach iſt das Kran⸗

kengeld „ nach Ablauf jeder Woche zu zahlen . “
14 ) Eingeſchriebene Hilfskaſſe 3. Nach § 29

der Verordnung vom 14 .
D

der Sta

November 1887/3 . De —

zember 1892 , betr . die Statiſtik und die Rechnungs⸗
führung der Kranken - und Hilfskaſſen , haben auch
bei den örtlichen Verwaltungsſtellen der Hilfskaſſen
alle 3 —4 Jahre amtliche Kaſſenviſitationen ſtatt —

zufinden .
15 ) Kaſſenſturz bei der

kaſſe M. betr .

Inhaltlich des Protokolls wurden das Einzugs —
zegiſter und die Kaſſenbelege von dem Reviſionsbe —
amten zur Prüfung in das Amtslokal verbracht .
Im Hinblick auf § 33 Abſ . 2 des Hilfskaſſengeſetzes hat
die der Rechnungsmaterialien im Ge —

ſchäftslokal der Kaſſe zu erfolgen , ein Ver⸗

bringen derſelben in das Amtslokal könnte nur mit

beſonderer im Protokoll ausdrücklich feſtzuſtellen —
der Zuſtimmung des Kaſſenvorſtands geſchehen .

Vorſchriften über die Art des Rechnungsweſens
der Hilfskaſſen beſtehen nicht und räumt auch das

Hilfskaſſengeſetz den Aufſichtsbehörden eine Befugnis

zut Erlaſfung derartiger Vorſchriften nicht ein ; insbe —

ſondere iſt in § 29 der Verordnung vom 14. Noo .

1887/3 . Dezember 1892 , betr . die Statiſtik und die

Rechnungsführung der Kranken - und Hilfskaſſen , die

Führung eines Einnahme - und Ausgabebuches nur

empfohlen . Dieſer Sachlage entſpricht die amt —

liche Verfügung nicht , welche dem Kaſſenvorſtand be —

merkt : „ Die Führung des Einnahme - und Ausgabe —

zuches darf nicht unterlaſſen werden . “

eingeſchriebenen Hilfs —

Anfrage .

Nach § 56a Ziff . 5 der Gde . - Odg . und § 15

letzter Abſatz der Voranſchlagsanweiſung iſt zu allen

Schuldentilgungsplänen Bürgerausſchuß - bezw . Ge —

meindebeſchluß vorgeſchrieben .
Es wird angefragt , ob ein beſonderer Beſchluß

des Bürgerausſchuſſes auch dann erforderlich iſt , wenn
in dem Beſchluß über die erteilte Genehmigung zur
Kapitalaufnahme ausdrücklich geſagt iſt , in welcher
Zeit die Schuld getilgt werden ſoll und wie hoch ſich
bei Annuitätendarlehen die jährliche Quote beläuft

( und zwar ſowohl im Prozentſatz , als auch im ausge —
rechneten Betrag ausgedrückt ) , ebenſo ob auch bei

anderer Tililgungsart als in Annuitäten ein beſon⸗
derer Beſchluß für den Tilgungsplan erforderlich iſt ,
wenn aus jenem über die Kapitalaufnahme unzweifel —
haft hervorgeht , wie lang die Tilgungszeit dauert

und welcher Betrag jährlich abzutragen iſt .
Unſeres Erachtens iſt es nicht nötig , daß in

dieſen Fällen dem Bürgerausſchuß noch ein vollſtän⸗

dig ausgerechneter Tilgungsplan zur Genehmigung
vorzulegen iſt , da ja aus dem bereits gefaßten Be⸗

ſchluß die weſentlichen Beſtandteile des Tilgungs⸗
planes hervorgehen .

Antwort .

im Schlußſatz vorſtehender Anfrage ver —

icht iſt zweifellos richtig . ( Vergl . auch An⸗

i

Die

tretene Anß
merkung Ziffer 1 Abſ . 1 zu § 15 der Gemeinde⸗

voranſchla agsanweiſung , welche lautet : Als Schulden⸗

lilg ungsplan iſt jeder Beſchluß aufzufaſſen , in wel⸗

chem dieZeitdauer und die Art der Schuldentilgung

hel iſt . ).

Aufrage .
Wie iſt hinſichtlich der Reiſeentſchädigung , welche

die Wahlmänner bei Abgeordnetenwahlen aus der Ge⸗

meindekaſſe zu erhalten haben , die Beſtimmung der

Verordnung vom 2. November 1874 Geſ . - und V. ⸗

O. ⸗Bl . S. 537 zu verſtehen ? Iſt bei Benützung der

Eiſenbahn für den Kilometer des Hin - und Rückwegs
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10 Pfg . oder für einen Kilometer des Hinwegs 1

Pfg . und für einen Kilometer des Rückwegs 10 Pfg .

zu vergüten ?
Antwort .

Nach einem Erlaſſe Gr . Miniſteriums des

Innern vom 15. Oktober 1897 Nr . 31 076 iſt die zu

gewährende Entſchädigung für Fahrkoſten mit 10 Pfg .

für den Kilometer der Strecken , auf welchen die Eiſen —

bahn benutzt werden kann , für jeden Kilometer des

Hinwegs zum hlort und ebenſo für jeden Kilometer

des Rückwegs zu berechnen .

8N

Gemeindevermögensverwaltung betr .

Das Bezirksamt N. erließ an den Gemeinderat

zu L. folgende Verfügung : Die dortige Gemeinde hat

im Jahre 1902

a. ein Rheinwachthaus erſtellen laſſen mit einem

Koſtenauſwand von 630 M. ;

b. Gelände zur Erweiterung einer Straße er

worben um 133 . 30 M. ;

die Koſten für Umſchreibung der Grundſtücke

der zu Laſten der Gemeinde L. verpflegten

N. N. auf den Namen der Gemeinde L. be—

ſtritten im Betrag von 44 . 90 M-

Zur Beſtreitung des Aufwands von a. ſind unter

§ 26c des Voranſchlags für 1902 vorgeſehen 500

Mark . Es iſt jedoch der geſamte Aufwand unter § 42

Abt . IV der 1902er Rechnung zu Laſten des Grund⸗

ſtocks gebucht worden . Die Buchung des Aufwands

G. b. C zui Laſten des Grundſtocks kommt aber der

Heranziehung außerordentlicher Mittel gleich 88

135 und 142 G. - O. und bedingt die Einholung

er Zuſtimmung des Bürgerausſchuſſes

zur Ausführung des Gebäudes a und

zu den Erwerbungen b und e.

Geſamtaufwandes oder

3

hinſichtlich - des
wenn die Gutſchrift des Aufwands bis zum Betrag

von 500 M. unter A 3 der Grundſtocksabrechnung

ſtattfindet es iſt kein Grundſtocksguthaben vor⸗

handen — nur hinſichtlich des Betrags von 630

500 130 M. ; der letztere Fall würde dann die

Regelung der Ergänzungsfrage gemäß § 42 Gem . ⸗

Rechn . ⸗Anw. bedingen .

Der Gemeinderat wird veranlaßt , die Zuſtim —

mung des Bürgerausſchuſſes zu a, b „ e einzuholen

und den bezüglichen Beſchluß zur Einſichtsnahme vor —

zulegen . Der Gemeinderat bat die Sache beruhen zu

laſſen und nachdem das Bezirksamt auf dem Voll

zuge ſeiner Verfügung beharrte , führte der Gemeinde

rat einer Entſchließung Gr . Miniſteriums des Innern

herbei , welche dahin lautete :

2 7Jite .

Da in dem dortſeits nicht beanſtandeten Voran

ſchlag der Gemeinde L. für 1902 von der Wirtſchaft

tung des Aufwands für Erſtellung eine
zur Beſtrei

Rheinwachthauſes 500 M. vorgeſ

mit Rückſicht auf die durch die Genehmigung des Vor —

anſchlags vom Bürgerausſchuß bereits gutgeheißene

Herſtellung und den dem Gemeinderat hierfür einge —

räumten Kredit einer beſonderen Beſchlußfaſſung des

Bürgerausſchuſſes hiezu und zu der Voranſchlagsüber —

ſchreitung von 130 Mk . 30 Pfg . nicht mehr ( vergl .

S§ 62 , 63 der G. ⸗R. ⸗A. ) .

ehen ſind , bedarf es

Im Hinblick auf § 41 Abſ . 3 G. ⸗R. ⸗A. kann auch

unterſtellt werden , daß die Gemeinde den an ſich

geringfügigen Aufwand zulaſten der Wirtſchaft be

ſtreiten wollte ; der entſprechende Betrag wird daher

dem Grundſtock ohne Weiteres gutzuſchreiben ſein , zu⸗

mal ein Grundſtocksguthaben nicht beſteht . Hinſichtlich

des erworbenen Geländes zur Erweiterung einer

Straße mit einem Aufwand von 133 M. 30 Pfg .

wäre ſ. Zt . gemäß 8§ Zuſtimmung des

Bürgerausſchuſſes einzuholen geweſen . Von einer nach⸗

Zuſtimmung kann aber
träglichen Einholung dieſer

bei dem nicht erheblichen Aufwand abgeſehen werden .

ideſtüc
waren

regangs ; ihre Ueber

bedurfte

Die Koſten für Umſchreibung der Gel

meinde L.der N. N. auf den Namen der

edieſes Uebe

indekaſſe ( Grundſtock )

O. keiner beſonderen Geneh

eine notwendige
nahme auf die

daher gemäß 8

migung des Bürgerausſchuſſes
Anmerkung . Im Falle a war der mutmaß

liche Geſamtaufwand für das Rheinwachthaus in den

Voranſchlag eingeſtellt . Anders würde die Sache ge—

n ſein , wenn es ſich um ein größeres Unterneh

1
legen

men gehandelt hätte und nur ein von der Wirtſchaft

im Voranſchlagsjahr aufzubringender Teilbetrag an

dem Geſamtaufwand in den Gemeinde Voranſchlag ein

geſtellt worden wäre . In dieſer Einſtellung hätte dann

die gemäß § 142 Abſ . 2 Gem . - Ordg . erforderliche

Zuſtimmung des Bürgerausſchuſſes zu dem ganzen

Unternehmen ſelbſtverſtändlich nicht erblickt werden

können , ſondern es hätte ſolche auf Grund der ge

fertigten Pläne und Koſtenüberſchläge beſonders her

beigeführt werden müſſen .

Da es ſich ferner um eine Ausgabe für einen

Grundſtockszweck handelte , hätte der bezügliche Auf

wand wohl auch nicht unter Abt . II 8 26 ſe in den

Voranſchlag eingeſtellt , ſondern gemäß § 15 Abſ . 2

der Voranſchl . - Anw . nach der Darſtellung der Abt . 1

und II unter die Ausgaben zur Vermehrung des

Grundſtocks gemäß §S 41 Abſ . 3 der Gem . - Rech . - Anw .

aufgenommen werden ſollen .

neber die Entſtehung einer Schulpfründe .

un auch vielleicht weniger von inſtruktiver
744 . 1 Ot RAusführ

Bedeutung , ſo dürfte nachſtehende g doch

ſoviel Intereſſe bieten , um auch in dieſer Zeitſchrif

weiteren Kreiſen zur Kenntnis gebracht zu werden .

Im Liegenſchaftsbeſchrieb der Gemeinderechnung

W. waren verſchiedene Grundſtücke als Schulgut ven —

zeichnet . Das Eigentumsrecht an ſolchen wurde nac )

vorherigem Auſgebotsverfahren im Jahre 1870 auf

den Namen des Schulfonds in das Grundbuch einge —

tragen . Ein Schulfond beſtand jedoch in der Gemeinde

nicht , weshalb die im Gemeindeumlageregiſter feſtge

ſtellte Umlage aus dem betr . Grundſteuerkapital je

weils in Abgang genommen werder mußte . Um nun

das Rechtsverhältnis bezüglich dieſer Grundſtücke feſt

zuſtellen , wurde dieſe Sache bei der Rechnungsabhör

aufgegriffen . Aus den Akten ergab ſich, daß die frag

lichen Grundſtücke ſchon zu Anfana des vorigen Jahr —

bunderts dem Lehrer in W. an Stelle des Schulgeld

averſums zur Benützung überlaſſen waren , die Eltenn

oder Fürſorger ſchulpflichtiger Kinder aber kein Schul —

geld an die Gemeindekaſſe zu zahlen hatten und erſt ,

als der Ertragswert des Schulgutes das Schulgeld

averſum nicht mehr deckte , der Unterſchied als Schul

geld erhoben wurde . Auch in den Schulerkenntniſſen

wurde jeweils ausgeſprochen , daß als Deckungsmittel

für das Schulgeld zunächſt der Ertrag des Schul

gutes zu gelten habe und nur der ungedeckte Reſtbe

trag von den zur Zahlung des Schulgeldes Verpflich

teten zu erheben ſei , bis in einem Nachtragserkenn⸗ -

niſſe vom Jahr 1877 beſtimmt wurde , daß einem

Erlaſſe Gr . Oberſchulrats gemäß der Ertrag des Schul —

guts in die Gemeindekaſſe zu fließen habe . Von da an

erhielt der Lehrer das volle Averſum bezahlt , das

volle Schulgeld wurde erhoben und der Ertrag des

Schulguts für die Gemeinde vereinnahmt .
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ts an dieſen
1860er

des

n ſchon anfangs

andlungen gepflogen , einerſeits wurde ſolches von

Oberſchulbehörde für die Schulpfründe , anderſeits

von dem Gemeinderat für die politiſche Gemeinde in

Anſpruch genommen , weil der Ertrag dieſe chulguts
in erſter Reihe Dotation der Schulſtelle

Deckung des von ben Eltern der

Kinder , alſo CEinwohnern

meinde , zu zahlenden Schulgeldes
wurde dann auch eine Vereinba

wonach die Oberſchulbehörde die frag

en cke nicht mehr als Eigentum der

Schulpfründe in Anſpruch nahm. Bei den neuer⸗

lichen Verhandlungen drehte es ſich nun wieder um

ſtücken wurde Jahre Ver

nicht zur

Renen ,
Fllsſorgert ſchul lpflic htige 1

die Frage , ob die irrtümlicherweiſe im Jahre 1870

den Namen hulfonds in das Grundbuch
enen auf den Namen der Schul

rolitiſchen Gemeinde W.
555 Oders Der

f ſeien . Auch jetzt erklärte der Oberſchulrat ,

fraglichen Güter zur
in W. gehörten , die im

——
ſchmälert zu erhalten nach §S 62 El . ⸗

Verpflichtung
der Schulaufſichtsbehör

auf der anderen Seite die Gemeindebehör

tumsrecht und den Crtrag für die politiſck
in Anſt uch nahm . Es wurde dann eine Entſchließ

iſteriums der Juſtiz , des Kultus 1515 Unter

hts in dieſer Sache herbeigeführt , welche dahin

lautete :

Wenn auch der bei Gründung der Kolonie W.

jetzt Gemeinde W. ) unterm 10. Dezemder 1699 er

teilte Freiheitsbrief eine Angabe über die Zuteilung

von Grundſtücken aus den von dem Markgrafen Fried⸗

rich Magnus den Koloniſten überlaſſenen Gelände an

den „ Schulmeiſter “ nicht enthält und in Zifſer 12

nur die Bewilligung eines Geldbeitrages und von

Natuarlien aus der Amtskellerei D. ( in hälftigem

Betrag deſſen , was dem Pfarrer ausgeworfen wurde )

erwähnt wird , ſo unterliegt es doch keinem Zweifel ,
daß auch der Schulmeiſter mit einem Anteil an dem

zur Verfügung geſtellten Gelände bedacht wurde .
Es

geht dies zur Evidenz aus der Tatſache hervor , daß

nach einem in den Archivalakten von 1713 . „die Be—⸗
Sch der franzöſiſchen Kolonie N.ſtellung der Schule b

betr . “ enthaltenen Bericht nebſt Konſignation der Ein⸗

nehmerei E. vom 9. Oktober 1719 der Schulmeiſter

neben ſeiner Perſonenſteuer „ wegen der Schulportion “

zu den damals üblichen Landesſteuern ( Schatzung und

Londeskoſten ) war . Darüber , in was dieſe

„ Schulportion “ beſtand , gibt das älteſte Kompetenz —

uch der ur 80 Markgrafſchaft Baden - Durlach von

17740 Aufſchluß .

In dieſem t wird als Einkomnten

ſters neben den aus der Ardes Schul nts

ei D. fließ Geld - und Naturalkompetenzen

unter der Bezeichnung „ Beynutzungen “ , „ eine Por

tion Acker , davon aber der halbe Teil ſehr wenig

Nutzen abwirft , indem ſolcher am Weg lieget und dahero

vielfältig darüber gefahren wird , nur 8 Morgen 1

Viertel 18¼ Ruten “ aufgeführt . Eine gleich große
Portion wurde dem Pfarrer zugeteilt .

Mit dieſen „ Beynutzungen “ und den erwähnten

Geld - und Naturalkompetenzen wurde der „ erledigte

Schuldienſt “ mit Reſkript der Markgräflichen Regie

rung vom 27 . Februar 1742 dem Paul Durand ,

Sohn des verſtorbenen Schulmeiſters Jean Durand ,

welchem der nämliche Einkommensteil zuſtand , über

tragen .
daß die vorhandenen Grund —

Gemeinde ſind , ſondern mit
nzweifelhaft ,1

cit Eigentum der

Grund —
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der Gründung der Kolonie der Schule gewidmet wur —

den und deshalb rechtlich als Eigentum der Schul⸗

pfründe zu behanbeln ſino ; ſie gehören zur Dotation

der Schulſtelle und tragen den Charakter der in § 20

der Verfaſſungsurlunce erwähnten eigentümlichen Gü

ter der Unterrichtsanſtalten ( 13 . Edikt vom 13. Mai

1803 „ zur Organiſation der gemeinen und wiſſen —

ſchaftlicher ranſtalten “ ) und ſind , wie das nach
tonſtant ei i01 haltener Pr der Schulverwaltung ge —
ſchehen , als Cigentum der Schulpfründe in Anſpruch

Cl . u. Geſ. )
trägniſſe der ſraglichen Grundſtücke

Esgemäß zu: Zahlung ves Schulgeldes bezw .

als Deckungsmittel für das Schulgeldaverſum verwen —

det werden ſollen , iſt nicht nachweisbar . Wir wollen

jedoch , nachdem 8. frühere Oberſchulbehörde im Jahr
1861 auf den ungeſchmälerten Bezug der Erträgniſſe
des Schulguts zur Deckung des hrergehaltes be —

dingungsweiſe verzichtet hat , einem Vorſchl ag des Gr .

Oberſchulrats entſprechend , der Gemeinde W. inſoweit

entgegenkommen , daß wir zu einer Teilung der Er

trägniſſe nach den verſchiedenen Zwecken des § 52

Ziffer 1 und 2 Cl . ⸗U. ⸗Geſ . die Genehmigung erteilen

wollen mit der Maßgabe , daß die Teilung im All⸗

gemeinen gleichheitlich , bezw . gleichwertig für die be

treffenden Zwecke vollzos de, d. h. das Erträg⸗
0

Deckung des Lehrernis beſtimmter Ge

zu nehmen ( §
Daß dieſe

widmur

gehaltes ( 88 58 ff . Cl . ⸗U. ⸗Geſ . ) , die andern

zur teilweiſen Deckung des Schulgeldes ( § 70 ) Ver

wendung finden .
Eine Ueberſchreibung der im Grundbuche irrtüm —

lich auf den Namen des „ Schulfonds “ eingetragenen

Grundſtücke auf die „ Schulpfründe “ hätte ſtattzufinden .

Zwangsvollſtreckung in Almendgut .

Der iger
hatte beantragt , die Zwangsverwal —

8
tung

zuordnen und das Notariat G. mit dem Vollzug ;
beauftragen . Das A. ⸗G. wies den Antrag zurück ,
weil auf öffentlichem 1598 beruhende Anſpruch

auf Bürgernutzen nach §S 109 ff Gem. - DO. nicht über

tragbar und daher auch nicht pfändbar ſei . Die ſo⸗

fortige Beſchwerde führte aus , die Beſchränkung der

rechtsgeſchäftlichen Veräußerung in §S 111 Gem . O .

verbiete noch nicht eine Zwangsvollſtreckung ; zu be —

achten ſei auch , daß der Schuldner eine 1½/jährige

Gefängnisſtrafe verbüde und während deſſen von dem

ihm zuſtehenden Bürgernutzen doch keinen Gebrauch

machen Die in § 109 Gem . ⸗O. verlangte

meinder Genehmigung zur Verpachtung von

Almendgrundſtücken müſſe nicht notwendig im vor⸗

aus erteitt werden ; das ergebe ſich auch daraus , da )

die Notare als Vo Jlſtreckune eamte angewieſen ſeien ,

in den Fällen gevichtlich verfügter Verpachtung von

Almendgrundſtücken unter die Verſteigerungsbedin

gungen auſzunehmen , der Steigerer werde auf

Beſtimmungen der § 109 und 112 Gem . - O. ausdr

lich aufſmerkſam gemacht . Wielandt , bad . Gemeinde

recht , Aum . zu § 109 .

Die Beſchwerde iſt zurückgewieſen worden . Es

war dabei zu unterſcheiden :
1. Zwangsvollſtreckung in die dem Gemeinde —

bürger bereits zugewieſene Nutzung an Grun

ſtücken oder die zugewieſenen Holzgaben und Stren —

nutzungen .
2. Zwangsvollſtreckung in den Anſpruch des Bür⸗

gers an die Gemeinde auf Zuweiſung von Holzgaben
und Laubſtreu .

Letzterer Anſpruch iſt in mehrfachen Entſchgi⸗

dungen badiſcher Gerichte ( auch unter neuem Recht )

für unpfändbar erklärt . Entſch . d. O. L . ⸗G. Karls⸗

3w0 angsverp ach tung des Bürgernutzens an —0 6



ruhe vom 24 . März 1899 in der Bad . R. ⸗Prax.
1899 S . 98/900 Nr . 66 und des L. ⸗G. Karlsruhe

vom 3. Mai 1901 , Bad . R. Prax . 188 Nr . 25 ;

anderer Anſicht Betzinger : die badiſchen Landes

und Verordnungen zur C. P . - O. Seite

Note 1 ohne Begründung .
Das Gericht tritt der erſteren Anſicht bei .

Zu 1. Die Begründung des A. ⸗G. , daß durch

die Vorſchrift des §S 109 Gem . D. die Uebertragbar —

keit des Bürgernutzens ausgeſchloſſen ſei , iſt gegen⸗

über § 857 Abſ . 3 C. - P . O. nicht ausreichend ; ogl .

auch Betzinger a. a. O.

Die Bedeutung des §S 109 Gem . O . iſt durch

die Rechtſprechung noch nicht eindeutig feſtgeſtellt ;

vgl . die Entſcheidung des L. ⸗G. Mannheim vom 20 .

Juni 1882 in der Zeitſchrift für bad . Verwaltung
und Verwaltungsrechtspflege 1882 S . 179ff . , wonach

§ 109 nur für freiwillige , nicht für Zwangsverpach —

tungen gelten ſolle , und auch kein Unterſchied in der

Richtung gemacht werden könne , ob das zugrunde

liegende Rechtsverhältnis öffentlich - oder privatrecht⸗

licher Natur ſei . Dagegen der Erlaß des Min . d.

Inn . vom 12. Auguſt 1881 , Zeitſchrift für bad . Ver⸗

waltung und Verwaltungsrechtspflege 1881 S . 185

und vom 13. November 1889 , a. a. O. 1889 S .

214/215 , ſowie der Juſtizminiſterialerlaß vom 6. Nov .

1889 Nr . 16532 über Zwangsverpachtung von

Almendgrundſtücken .
Die Annahme , daß ſich § 109 lediglich gegen

leichtſinnige Bürger richte , die ihre Almendſtücke um

geringes Geld verpachten , um der Mühe des An⸗

baus enthoben zu ſein , nicht aber die Rechte von

Gläubigern ſchmälern wollen , wird dem Zwecke des

Almendguts nicht gerecht . „ Die Ausſtattung der Bür⸗

ger mit dem Genuß eines Teils des Gemeindeguts

hat das Gedeihen der Einzelwirtſchaften und ſo . Seeiſe

auch weiter zum Zwecke , zie bürgerl . Selbſt⸗

ſtändigkeit der Genußberechtigten zu

fördern und es ihnen zu erleichtern , als

Gegenleiſtung die Pflichten gegen die

Gemeinde ſelbſt zu erfüllen “ . Näffs Kom⸗

miſſionsbericht , Zeitſchrift für bad . Verwaltung und

Verwaltungsrechtspflege 1882 S. 184 .

Dieſer Zweck kann in gleicher Weiſe durch die

Zwangsvollſtreckung in Almendgrundſtücke ,

wie durch freiwillige Verpachtung vereitelt
werden . Almendgut iſt Gemeindeeigentum , und ſein

Ertrag hat Gemeindezwecken wenigſtens in der Rich —

tung zu dienen , daß nicht unter Umſtänden ein frem⸗

der, Gläubiger daraus Befriedigung erhält , während

der Bürger der Gemeinde als Armenverband zur

Laſt fällt .

Aus ähnlichen Erwägungen (zgl . Motive zum

B. G . B . Bd . 1 S. 214ff . ) hat im Gebiete des pri⸗
vaten Rechts der Reichsgeſetzgeber in den § 861 , 862

P. O. gewiſſe Erträge den Zwecken der Unter⸗

haltsgewährung dadurch erhalten , daß er ſie für un⸗

vfändbar erklärt . Der badiſche Geſetzgeber ging nicht

ſo weit , ſondern ſuchte den gleichen Zweck durch die

Genehmigungspflicht des § 169 und das Entziehungs —⸗

recht des §S 112 Gem . ⸗O. zu erreichen . Dieſe Geneh —

migung iſt daher bei der Zwangsvollſtreckung ebenſo

erforderlich wie bei der freiwilligen Verpachtung .

Wenn auch im Geſetz nicht ausdrücklich beſtimmt

iſt , daß die Genehmigung der gerichtlichen Verfügung

vorhergehen müſſe , ſo folgt dies doch aus der Natur

der Sache . Einerſeits dürfen aus 8 184 B . ⸗G . B .

für die Auslegunge des Wortes „ Genehmigung “ keine

Schlüſſe gezogen werden : denn die Terminologie des

B. ⸗G. B iſt der badiſchen Gem . ⸗O. fremd . Anderſeits

aber geht es nicht an , daß eine gerichtliche Vollſtrek —
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kungsverfügung nachträglich durch Verſagung der ge⸗

meinderätlichen Genehmigung unwirkſam wird .

Schließlich ſei noch darauf hingewieſen , daß die

Zwangsvollſtreckung in Almendgut nach neuem Recht

überhaupt nicht in der Form der Liegenſchaftsvoll —
ſtreckung erfolgen kann . Denn dieſe hat zur Voraus⸗
ſetzung , daß der Schuldner , als Eigentümer im Grdb .

eingetragen oder daß er Erbe des eingetragenen Eigen⸗
tümers iſt (§S 17 Zw. Verſt . - G. ) ; die Erweiterung des

§ 147 dieſes Geſetzes trifft auf den Almendbeſitzer

nicht zu . Der Almendbeſitz iſt ein Vermögensrecht ,
das nicht Gegenſtand der Zwangsvollſtreckung ins un⸗

bewegliche Vermögen iſt , im Sinne des 8 857 C. ⸗P. ⸗O.
Nach Abſ . 4 dieſer Vorſchrift iſt ( ogl . Gaupp - Stein ,

§ 857 IV ) auch Zwangsverpachtung zuläſſig , eine Voll⸗

ſtreckungsart , die die Liegenſchafts vollſtreckung

des Reichsrechts nicht kennt .

L. ⸗G. Karlsruhe , 28 . April 1903 .

Pfändung des Arbeits⸗ oder Dienſtlohnes betr .

Vielfach werden von den Gemeinderechnern An⸗

fragen darüber geſtellt , ob beim Mangel pfändbarer

Fahrniſſe nicht eine Lohnpfändung möglich ſei . In

dieſer Beziehung beſtimmt das Geſetz über die Be —

ſchlagnahme des Arbeits - oder Dienſtlohnes vom 21 .

Juni 1869 in der durch Geſetz vom 29 . März 1897

( R. ⸗G. - Bl . S . 159 ) und Art . III des E - G. zu dem

Geſetz betreffend Aenderungen d. Z3. P. ⸗O. vom 17 .

Mai 1898 ( R. ⸗G. Bl . S . 332 ) gegebenen Faſſung

folgendes :

§ 1. Die Vergütung ( Lohn , Gehalt , Hondrar

uſw . ) für Arbeiten oder Dienſte , welche auf Grund

eines Arbeits - oder Dienſtverhältniſſes geleiſtet wer —

den , darf , ſofern dieſes Verhältnis die Erwerbstätig —
keit des Vergütungsberechtigten vollſtändig oder haupt

ſächlich in Anſp nimmt , zum Zwecke der Sicher

ſtellung oder Befriedigung eines Gläubigers erſt dann

mit Beſchlag belegt werden , nachdem die Leiſtung der

Arbeiten oder Dienſte erfolgt und nachdem der Tag ,

an welchem die Vergütung geſetzlich , vertrags — oder

gewohnheitsmäßig zu entrichten war , abgelaufen iſt ,

ohne daß der Vergütungsberechtigte dieſelbe einge

fordert hat .

8, 2. Die Beſtimmungen des § 1 können nicht

mit rechtlicher Wirkung durch Vertrag ausgeſchloſſen

oder beſchränkt werden .

Soweit nach dieſen Beſtimmungen die Beſchlag —

nahme unzuläſſig iſt , iſt auch jede Verfügung durch

Ceſſion , Anweiſung , Verpfändung oder durch ein an

deres Rechtsgeſchäft ohne rechtliche Wirkung .

§ 3. Als Vergütung iſt jeder dem Berechtigten

gebührende Vermögensvorteil anzuſehen . Auch macht

es keinen Unterſchied , ob dieſelbe nach Zeit oder Stück

berechnet wird .

Iſt die Vergütung mit dem Preiſe oder Wert

für Material oder mit dem Erſatz anderer Auslagen

in ungetrennter Summe bedungen , ſo gilt als Ver

gütung im Sinne dieſes Geſetzes der Betrag , welcher

nach Abzug des Preiſes oder des Wertes der Ma

terialien und nach Abzug der Auslagen übrig bleibt .

§ 4. Das gegenwärtige Geſetz findet keine An⸗

wendung :
1hauf den Gehalt und die Dienſtbezüge der öffent —

lichen Beamten ;
PWauf die Beitreibung der direkten perſönlichen

Staatsſteuern und Kommunalabgaben ( die derartigen

Abgaben an Kreis⸗ , Kirchen⸗ , Schul - und ſonſtige

Kommunalverbände mit eingeſchloſſen ) , ſoferndieſe

Steuern und Abgaben nicht länger al5

3 Monate fällig geworden ſind .
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( Wenn alſo Gemeindeumlagen nicht länger als

3 Monate fällig ſind , dürfen Löhne ꝛc. zum Voraus

mit Beſchlag belegt werden , andernfalls nicht ) ;

3) auf die Beitzeibung der den Verwandten , dem

Chegatten oder dem früheren Ehegatten für die Zeit

nach Erhebung der Klage und für das dieſem Zeit —

punkte vorausgehende letzte Vierteljahr kraft Geſetzes

zu entrichtenden Unterhaltungsbeiträge ;
4) inſoweit der Geſamtbetrag der Vergükung ( § 8

1 und ' 3) die Summe von 1500 M. für das Jahr

überſteigt .

Erlaſſe , Entſcheidungen u . dergl .
neber die Entlohnung der Fleiſchbeſchauer .

Einige Gemeinden des Amtsbezirks N. haden be —

ſchloſſen , die Tätigkeit des Fleiſchbeſchauers durch Ge

währung einer Bauſchſumme zu entlohnen . Dieſe

Bauſchſumme wurde teils in der bisherigen Höhe be —

laſſen , teils auch etwas erhöht . Das Gr . Bezirks

amt N. hat Anſtand genommen , die gemäß § 22 der

Verordnung vom 17. Januar 1903 , die Schlachtvieh —
und Fleiſchbeſchau betr . , erforderliche Genehmigung

zu erteilen und begründete die Verſagung damit , daß

die Bauſchſummen zu nieder bemeſſen ſeien . Das Gr .

Bezirksamt ging nämlich von der Anſicht aus , daß dieſe
Bauſchſummen denjenigen Betrag anähernd erreichen

müſtten , welchen die Fleiſchbeſchauer bei Bewilltigung

der geſetzlichen Gebühren erhalten würden und daß

gerade durch die Vorſchrift der amtlichen Genehmigung

eine zu geringe Entlohnung der Fleiſchbeſchauer ver —

mieden werden ſollte .
Die betr . Gemeinden ſtellten hierauf den An —

trag , das Gr . Bezirksamt möge genehmigen , daß die

Bauſchſummen wenigſtens für die Uebergangszeit auf

einen geringeren Betrag feſtgeſetzt werden , da die Ent⸗

lohnung des Fleiſchbeſchauer in der vom Bezirksamte

vorgeſchlagenen Höhe im Vergleich zu den Gehalten

der übrigen Gemeindebeamten und Gemeindebedienſte —

ten zu hoch ſei und deshalb große Unzufriedenheit ent —

ſtehen würde .
Das Gr . Miniſterium des Innern hat nun mit

Erlaß vom 15. Juli 1903 Nr . 28 133 auf Anfrage

durch Gr . Bezirksamt N. entſchieden :

„ Die dortige Auffaſſung über den Zweck der Be⸗

ſtimmung in § 22 unſerer Verordnung vom 17. Jan .
1903 , wonach die Feſtſetzung einer Bauſchſumme als

Eutlohnung für die Fleiſchbeſchauer der bezirksamt —

lichen Genehmigung unterliegt , iſt zutreffend . S ſoll

dadurch erreicht werden , daß die Entlohnung der Tätig⸗
keit dieſer Beamten den erhöhten Anforderungen in

Bezug auf die Ausbildung und die dienſtlichen Ver —

richtungen entſpricht .
Wir können daher das von dem Amte in Ausſicht

genommene Verfahren nur billigen und zwar auch

hinſichtlich der Fleiſchbeſchauer , die unter die Vorſchrift

des a Ofallen , da es nicht erwünſcht

ſein kann , daß dieſe Beſchauer grundſätzlich eine nie

dere Vergütung erhalten , als diejenige , welche den

neuanzuſtellenden Beſchauern gewährt werden ſoll .

Bei Bemeſſung der den Beſchauern zu gewähren —
den Bauſchſumme empfiehlt es ſich aber , die örtlichen

Verhältniſſe in angemeſfener Weiſe zu berückſichtigen ,

welche die Ausübuns der Fleiſchbeſchau erleichtern oder

erſchweren ( Vo handenſein öffentlicher Schlachthäuſer ,
Zahl der Metzger uſw . ) “

Die meiſten Gemeinden des Bezirks N. haben

der Anregung des Bezirksamts . den Fleiſchbeſchauern
nicht Bauſchſummen , ſondern Gebühren in der geſetz⸗

lichen Höbe zu bewilligen , entſprochen .

neber die Aufnahme börſenfähiger Wertpapiere

in die Vermögensdarſtellung der Sparkaſſen .

Eine Sparkaſſe hat die börſenfähigen Wertpapiere

zu dem niederſten Kurs , mit welchem ſie in den vor —

ausgegangenen Jahren im Kursblatt notiert waren

ſofern dieſer Kurs niederer war als der Nenn —

wert und Anſchaffungspreis in den Vermögens —⸗

ſtand aufgenommen . Dieſes zu dem Zweck geübte Ver⸗

fahren , eine ſtille Reſerve zu ſchaffen und Einwir —

kungen der Kursſchwankungen auf die Höhe des Ueber —

ſchuſſes zu begegnen , iſt nach Erlaß Gr . Miniſteriums

des Innern vom 17. Dezember 1903 Nr . 5649 nicht

weiter zu beanſtanden .

Die Kapitalanlagen der Sparkaſſen betr .

Die Prüfung , ob bei Kapitalanlagen in Hypo —

theken die ſatzungsgemäße Deckung der Schuld durch

die beliehenen Liegenſchaften vorhanden iſt , gehört zu

den weſentlichen Auſgaben der Staatsaufſicht über die

Verwaltung der Sparkaſſen . Es kann deshalb nicht

davon abgeſehen werden , daß die Sicherheit der Hypo

thek durch eine gemeinderätliche Schätzung in entſpre —

chender Weiſe nachgewieſen wird .

Wenn dieſe Schätzung unter Beifügung der Zeit

der Schätzung in einem über die Kapttalanlage vor —

handenen Hyrothekenbrief angegeben iſt , bedarf es

ſelbſtrerſtändlich eines weiteren Nachweiſes durch eine

beſondere gemeinderätliche Schätzungsurkunde nicht .

Wo ein Hypothekenbrief nicht vorhanden iſt vder jene

Angabe auf ihm fehlt , wird der erforderliche Nachweis
am einfachſten nach Maßgabe unferes Erlaſſes vom

22 . Auguſt ds . Is . Nr . 33 324 geliefert werden können .

Wenn jedoch aus beſonderen Gründen von der Aufbe⸗

wahrung der Schätzungsnachweiſe bei den betreffenden
Werturkunden abgeſehen werden ſoll , ſo müßten über

dieſe Schätzungsnachweiſe beſondere Akten geführt wer⸗

den , welche über die Zeit und Höhe der gemeinde —
rätlichen Schätzung in leicht ſeſtzuſtellender und über —

ſichtlicher Weiſe Aufſchluß geben .

Spezialerlaß Gr . Miniſteriums des Innern vom

7. Oktober 1903 .

neber die Gebühren der Bürgermeiſter für

Vergleichsverhandlungen .
In der 1901 erſchienenen amtlichen Ausgabe über

das Verfahren vor den Gemeindegerichten und über

die Beſtellung von Vergleichsbehörden iſt auf S. 83
24 . Ayril 1886

10 Jan 1901

ſowie auf S. 95 in §S 30 Abſ . 1 der mit Bekannt⸗

10. Mai 1886

10. Jan 1001

lichen Dienſtweiſung die Gebühr des Bürgermeiſters
für die Vergleichs - oder Sühneverhandlung nur auf

den Betrag von achtzig Pfennig beziffert , ob⸗

wohl dieſe ' Gebühr durch V . O . vom 1. Juli 1895

( Geſ . - und V. O. Bl . Nr . XVIIIL S. 145 ) auf eine

Mark erhöht worden war . Da dieſe Gebührener —

höhung von der V . O. vom 10. Jauuar 1901 und

der Bekanntmachung vom gleichen Tage ( Geſ . - und

V. ⸗O. Bl . Nr . V S . 70 ) nicht berührt worden iſt ,

ſind in der amtlichen . Ausgabe von 1901 an den

beiden bezeichneten Stellen auf S . 83 und 95 die

Worte „ achtzig Pfennig “ durch die Worte „ 1

Mark “ zu erſeßen .

In dieſem Sinne hat auch ein Juſtizminiſterigt —

Erlaß , vom 22 . Mai 1903 Nr . 17178 Anordnung

getroffen .

oben in §S 3 Abſ . 1 der Verordnung vom

machung vom veröffentlichten bezüg —

Die Fortführung der Vermeſſungswerke betr⸗

Während in § 11 Abſ . 2 der nunmehr aufe

hobenen Verordnung Gr . Miniſteriums der Finanze :
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vom 3. Dezember 1858 und §. 70 der landesherrl .

Verordnung vom 21. Januar 1901 . — „Koſtenver⸗
ordnung betr . “ die Beſtimmung getroffen wurde ,

daß die Tagesgebühren der Gemeindebeamten für die

Anwohnung bei den Fortführungstagfahrten von der

Gemeindekaſſe zu tragen ſind , der § 6 Ziff .

La der Verordnung vom 4. Mai 19 „ Die Fort⸗

führung der Vermeſſungswerke „ daß die

Koſten , welche durch Abhaltung der Fortführungstag —

fahrten entſtehen , von der Gr . Staatskaſſe übernom —

men werden .
Es ſind nun Zweifel entſtanden , ob unter dieſen

Koſten auch die oben genannten Tagesgebühren der

Gemeindebeamten inbegriffen ſind .
Das Gr . Miniſterium des Innern hat ſich auf

eine diesbezügl. Anfrage mit Erlaß vom 22 . November

1902 Nr . 45 750 wie folgt ausgef ſprochen :

Durch die Vorſchrift in 8 6 Ziff . La der Ver⸗

ordnung vom 4. Mai 1901 0ollte an den bisherigen

Beſtimmungen , wonach die Tagesgebühren der den

Fortſührungstag fahrten anwohnenden Gemeindebe - ⸗

amten den Gemeinden zur Laſt bleiben ( vergl . 8 14

915
2 der nunmehr aufgehobenen Verordnung des

iniſt . der Finanzen vom 3. Dezember 1858 und

§ 70 der landesherrl . Verordnung vom 21 . Januar

1901 „ Koſtenverordnung “ —) nichts geändert wer⸗

den . Es iſt deshalb von einer Weiſung an die Ge—⸗

meinden wegen Liquidierung dieſer Koſten bei der

Gr . Staatskaſſe abzuſehen .

Sonſtiges .
r derzeitige hieſige Bürgermeiſter

D. Schuſter hat vor einiger Zeit
DerTriberg

Oberſtleutnant a.

10den ſtädtiſchen Kollegien mitgeteilt , daß er nach der

im April d. J . 0 laufenden Amtsperiode , die Wahl

nicht mehr annehmen werde . Die Stelle 2 nun mit

einem Gehalte : 4000 . Mark , und

zeier Wohn zur Bewerbung au

Beamtenvereine in Städten .

In Mannheim wurde ein „ Verein ſtädtiſcher Be

amted⸗ gegründet , der ſich Förderung der Standes —

intereſſen , Fortbildung der Mitglieder durch Unter

richtskurſe , Vorträge u. dergl . , Erreichung ſozialer und

wirtſchaftlicher Verbeſſerungen , Uebermittelung begrün —

deter Anliegen allgemeiner Natur an die vorgeſetzte

Behörde zur Aufgabe gemacht hat . Dem Verein
können alle im ſtädtiſchen Dienſt ſtehenden männ⸗

lichen Arbeitskräfte angehören , ſo weit ihnen der

Charakter „Beamter “, im Sinne des Ortsſtatuts über

die Beamtenverhältniſſe der Stadt Mannheim zu —

kommt .

Klaſſenunterſchiede kennen die Vereinsſatzungen

nicht : Der akademiſch gebildete Amtsvorſtand , das

höhere und 3 Verwaltungsperſonal , die tech⸗

niſchen Beamten , die Diener , die Berufsfeuerwehrleute ,

die Feldhüter , ſie alle umfaßt die Organiſation . Elf

Vorſtandsmitglieder beſorgen die Vereinsgef ſchäfte ; in

beſonders wichtigen Angelegenheiten wird der Vor⸗

ſtand durch von den einzelnen Verwaltungsabteilungen

und ſtädtiſchen Aemtern gew ählte Vertrauensmänner ,

derren Zahl ca. 30 beträgt , erweitert. Der Vereinsbei⸗

rag beläuft ſich auf 3 . 60 Mk. jährlich .

Von der Stärke des ſtädtifſchen Beamtenkörpers

und der Bedeutung des Vereins erhalten wir die

heſte Vorſtellung durch den Hinweis , daß in einer

impoſanten , die Gründung beſchließenden Verſamm⸗

lung 402 Mitolieder aus allen B eamtenkate gorien ein⸗

geſchrieben werden konnten . In den inzwiſchen ver⸗

5
floſſenen 3 Wochen ſind weitere 20 beigetreten , ſo

daß heute das neue Gebilde 422 Angehörige und mehr

denn 80 Prozent der geſamten be zählt .

Nicht Unzufriedenheit der Beteiliglen hal das be⸗

deutſame Ereignis gezeitigt , ſondern die Erkenntnis ,

daß es gerade auch für die Beamt guſchrit nötig iſt ,

wie dies in den meiſten Berufsſtänden ſchon läugſt

und nicht zum Schaden derſelben geſchah in or

ganiſcher Zuſammenfaſſung einmütig den erwünſch

ten Zielen zuzuſtreben , zunächſt zu ihrem eigenen Vor

teile , dann aber auch in mannigfacher Hinſicht zum

Nutzen des Dienſtes und der ſtädtiſchen Verwaltung .

Die Mitglieder des Amtsrevidentenvereins inte —

reſſiert vielleicht die Mitteilung , daß zwei unſerer

engeren Kollegen , die früheren Amtsrevidenten und

jetzigen ſtädtiſchen Reviſoren Buſch und de Pellegrini

in einige der wichtigſten Aemter berufen wurden , jener

als 1. Vorſitzender , dieſer als Kaſſier des Vereins

ſtädtiſcher Beamter in Mannheim .

Vereinigung der Kranken⸗ , Invaliden⸗ und

Unfall⸗Verſicherung und weiterer Ausbau der

ſozialen Geſetzgebung .
Anläßlich der Beratung der Novelle zum Kran

kenverſicherungs - Geſetz durch den Reichstag wurde u.

A. eine Reſolution angenommen , dahin gehend :

„ Die verbündeten Regierungen zu erſuchen :

in Erwägungen darüber einzutreten , ob nicht die

drei Verſicheri ungsarten ( Kranken - , Invaliden - und

Unfall verſicherung ) zum Zwecke der Vereinfachung und

Verbilligung der Arbeiterverſicherung in eine or

ganiſche Verbindung zu bringen und die bisherigen
Arbeiterverſicheru igs geſetz in einem einzigen Geſetze

zu vereinigen ſeien . “

Auch der Verband der Krankenkaſſen hat ſchon

zu dieſer Frage Stellung ge nommen
und einen dahin

gehenden Beſchluß gefaßt Die Krankenkaſſen legen

natürlich ein be ſonderes Gewicht darauf , daß bei einer

Vereinigung die Se Witrete erhalten bleibt und

heben hervor , daß bei Durchführung einer Sozial —
zeform diejenigen , für welchef ie geſchaffen , auch einen

weſentlichen Einfluß haben ſollen.
Die obengedachte Verſchmelzung wird wohl nicht

ausbleiben , namentlich wenn die zu erwartende Wit⸗

wen⸗ und Wotſen und wohl auch Arbeitsloſenver

ſich rung zur Ausführung kommt . Auch die Zwangs —

verſicherung der Handwerker , die von dieſen ſelbſt er⸗

ſtrebt wird , dürfte nicht mehr lange auf ſich warten

laſſen , denn ſicher ſind Tauſende von ſelbſtändigen
Ha indwerkern nicht beſſer oder ſchlechter daran , wie

Indu iſtriearbeit er .

Für die Durchführung der Witwen - und Waiſen

verſorgung ſind bereits Mittel vorgeſehen , indem nach

§ 15 des Zolltarifgeſetzes vom 25 . Dezember 1902

der Nettozollertrag aus Roggen , Weißen und einigen

anderen Gegenſtänden , ſoweit er den Durchf ſchnitts⸗

ertrag von 18898/1903 überſteigt , bis
i1

Erlaſſung

eines beſonderen Geſeetzes verzinslich anzulegen iſt. Iſt

ein ſolches Geſetz
bis 1. Januar 1910 nicht in Kraft ,

ſo wird den VVerſicherungsanſtalten der Zins aus dieſem

Kapital und der weiter ſich ergebende Zoll zu ge⸗

nanntem Zweck überwieſen . Ein weiterer Ausbau

der ſozialen Geſetzgebung iſt alſo in nicht zu ferner

Zeit zu erwarten .

Die Sparkaſſen und der Krieg .

Eine eigentümliche Löſung der auch uns ſo nahe

Frage , wie weit die Sparkraft des deutſchen

Volkes einen ſchweren Krieg mit ſeinen

überſtehen werde , gibt Herr Hans Hellmar , Oberſt⸗

leutnant z. D. und Kommandeur des Landwehrbezirks

2
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Metz , in einer im Selbſtverlage erſchienenen Schrift :
„ Der Krieg und das Geld “ . Die „ Köln . Ztg . “ be⸗
merkt hierzu : „ Die Frage , ob die der deutſchen Volks⸗
wirtſchaft zur Verfügung ſtehenden Geld - und Zah
lungsmittel unter allen Umſtänden ausreichen , um
auch die ſchwerften Kriſen , insbeſondere einen Krieg
ohne völligen Zuſammenbruch unſeres Kredit - und
Zallungsweſens überwinden zu können , iſt ſchon des

1. Zuletzt hat ſie unſeres Wiſſens
Kommerzienrat Leiffmann - Düſſeldorf in ſeinem
Schriftchen : „ Kräfte und Pflichten des deutſchen Geld —
maskts im Kriegsfalle “ vor etwa drei Jahren in an —
ziehender Form behandelt . Hellmar wandelt in der
oben erwähnten Arbeit ähnliche Wege wie Leiffmann .
Auch er iſt der Anſicht , daß unſre Zahlungsmittel
nicht ausreichen , um den gewaltigen , bei Eintritt eines
Krieges ſich einſtellenden Anforderungen zu genügen ,
zumal dann in der Regel der Kredit einen ſchweren
Stoß erleidet . Dabei greift Hellmar auf die Fri⸗
derizianiſche Zeit zurück , unterſucht die Maßnahmen ,
die Friedrich der Große traf , um die unentbehrlich —
ſten Mittel für ſeine Kriege zur Hand zu haben , und
ſucht daraus Nutzanwendungen für die Gegenwart und
Zukunft zu ziehen . Es würde zu weit führen , ihm in
die Einzelheiten dieſen Unterſuchungen zu folgen . Aus
den Vorſchlägen , die er zu machen hat , ſei hervorge —
hoben die Einrichtung eines Reichs - Kriegsſchuldbuchs ,
in das alle dem Reich von Privaten zur Verfügung
geſtellten Barbeträge zur Verzinſung eingetragen wer —
den : ferner die fortlaufende Zahlung einer ſogenannten
Kriegsverſicherungsprämie der Sparkaſſen an das
Reich und die gleichzeitig mit der Mobilmachung ein —
tretende Verſtaatlichung der Sparkaſſen oder die Ge —
währleiſtung des Reichs für letztere . Weiter ſind noch
hervorzuheben die von Hellmar empfohlene Schaffung
eines beſonderen Feldzugsgeldes in der Form von
Papiergeld und die Ausprägung von Fünfmarkſtücken
in Goldwert . Die Darlegungen Hellmars ſind inte —
reſſant geſchrieben und beweiſen , daß er ſich eingehend
mit den ſchwierigen Fragen des Geld - und Kredit —
weſens beſchäftigt hat . Gleichwohl wird man ihm nicht
durchweg zuſtimmen . Bedenklich erſcheint uns vor
allem der Vorſchlag einer Verſtaatlichung der Spar —
kaſſen oder das Eintreten des Reichs für letztere . Im
Falle eines glücklichen Krieges wird ſich eine der —
artige Maßnahme vorausſichtlich als überflüſſig her —
ausſtellen , da dann das Vertrauen aufrecht erhalten
bleibt und die in den Händen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden befindlichen Sparkaſſen dem Ver —
kehr dieſelben Dienſte leiſten können wie verſtaatlichte
Syarkaſſen . Im Falle eines unglücklichen Krieges aber
liegt gerade in der Verſtaatlichung , die dem Feinde
Gelegenheit bietet . ſeine Hand auf die ſtaatlichen Kafſ . 1
zu legen , eine nicht zu unterſchätzende Gefahr . Au
ähnlichen Erwägungen heraus können wir uns aua
mit dem Vorſchlag Hellmars , das ſogenannte Reichs⸗
Kriegsſchuldbuch in enge Verbindung mit der Reichs —
bank zu bringen , nicht recht befreunden . Ueber die
Ausprägung eines Fünfmarkſtücks in Goldwert wie
über das Reichs - Kriegsſchuldbuch ſelbſt läßt ſich reden .
Von dem Feldzugsgelde in Pavierform wird dagegen
kaum ein Nutzen zu erwarten ſein , ganz abgefehen
davon , daß es mehr wie fraglich iſt , ob ein derartiges
Geld ſich überhaupt einbürgern könnte . Trotz dieſer
und andrer Bedenken gegen Einzelheiten der Hell —
marſchen Gedanken geben dieſe eine Reihe von An —

regungen , die nicht unbeachtet bleiben ſollten .

Iſt der Kupon ein Zahlungsmittel ?
Der Kupon iſt ein Gutſchein auf den Bezug eines

an einem beſtimmten Termin fälligen Zinsbetrages
für ein in entſprechender Höhe hergeliehenes Kapital ,
für welches der Darleiher einen mit dem Kupon zu —

öfteen erörtert word

ſammenhängenden Schuldſchein ( Werttitel , Obligation )
ausgeliefert erhält . Es fragt ſich nun : können ſolche
Kupons oder Zinsſcheine bei zu leiſtenden Zah —
lungen als Zahlungsmittel verwendet werden ? Dabei
ſei unterſtellt , daß der Zinsſchein zur Zahlung
fällig iſt , da bei vorzeitiger Verſilberung desſelben
die Zinſen für die Zeit , die zwiſchen dem Tage der
Veräußerung und dem Tage des 2 gen , vomSerfalls li
Betrage des Kupons in Abzug kämen . Dann tritt aber
immer noch die Frage auf : wird oder kann der
Kupon auch von dem zur Zahlung verpflichteten
Schuldner ( Emittenten ) eingelöſt werden , und darf
infolge deſſen derjenige , welcher einen Kupon in Zah⸗
lung nimmt , einen diesbezüglichen Vorbehalt machen ,
oder iſt mit der Annahme des Scheines die Zahlung
vorbehaltlos perfekt geworden .

In einem bei dem Oberlandese ericht zu Frank —
furt gegenwärtig ſchwebenden Rechtsſtreite wird nun ,
wie der „ Manufakturiſt “ ſchreibt , die Frage erörtert ,
welche Bedeutung der Kupon als Zahlungsmittel hat ,
ob durch ihn die Schuld ohne Rückſicht auf ſeinen
Eingang getilgt wird , oder dies nur unter der Voraus⸗
ſetzung ſeines richtigen Einganges der Fall iſt . Das
Oberlandesgericht hat beſchloſſen , ein Gutachten der
Handelskammer darüber zu erheben , ob die Hingabe
eines Kupons in den Verkehr als Hingabe an Zah⸗
lungsſtatt oder als Hingabe der Zahlung
wegen betrachtet wird .

Es wird ſich wohl ſchwerlich beſtreiten laſſen ,
ſchreibt der Berliner „ Aktionär “ , daß der Kupon die
Bedeutung eines allgemein anerkannten Zahlungsmit —
tels nicht beſitzt und daß man ihn als ſolches auch
nur unter der Vorausſetzung betrachtet , daß der Ein —
gang des darin verzeichneten Betrags innerhalb der
vorgeſchriebenen Verjährungsfriſt erfolgen werde .
Wenigſtens dürfte dies die Auffaſſung ſein , welche in
dem allgemeinen Verkehr herrſcht . Ob ' in engen Kreiſen
ſich auch die Uebung eingebürgert hat , den Kupon als
Wertträger zu betrachten , durch welchen an Zahlungs —
tatt geleiſtet wird , iſt fraglich , und man wird dieſerhalb
der Entſcheidung des Oberlandesgerichts , wie auch
der Begutachtung der Handelskammer mit Intereſſe
entgegenſehen dürſen . Uebrigens iſt es nicht ausge —⸗
ſchloſſen , daß die Zinsſcheine der von dem Staate und
den öffentlichen Verbänden ausgegebenen Schuldver —
ſchreibungen im Verkehre eine andere Bedeutung be —
ſitzen und demgemäß auch eine andere Behandlung
genießen als die Zinsſcheine , welche von Perſönlich —
keiten des Privatrechts zur Ausgabe gebracht werden .
Daß der Zinsſchein ebenſo wenig wie der Dividenden —
ſchein Zahlungsmittel im geſetzlichen Sinne iſt , kann
nicht bezweifelt werden .

Das Oberlandesgericht hat in der Sache ein Gut —
achten der Handelskammer eingefordert . Da die Frage
prinzivielle Bedeutung hat , ſo darf man auf die Ent —
ſcheidung geſpannt ſein .

Schulden der arößeren Städte .
Hierüber berichtet bezüglich einer großen Anzahl

von Großſtädten das Statiſtiſche Jahrbuch deutſcher
Städte , wie folgt : Allen voran ſteht die Reichshaupt⸗
ſtadt mit rund 313 Millionen Anleihe - und ſonſtigen
Schulden , einſchließlich eines „ vorübergehend aufge —
nommenen “ Darlehens von 9,7 und der Amts - 20.1
Kantionen von 11,2 Millionen Mark . Die nächſt⸗
größte Schuldenlaſt hat die Stadt München ( 147½
Millionen ) . dann folgen Frankfurt a. M. mit 107 ,
Leivzig mit 82,6 , Köln mit 73 . 4, Hannover mit 68 8,
Dresden mit 63½ und Breslau mit 57 Millionen
Mark . Unter den folgenden ſieben Städten , die zwi⸗
ſchen 40 und 50 Millionen Schulden haben , befindet
ſich auch Charlottenburg mit 431 / Millionen , mehr
haben Elberfeld , Magdeburg , Nürnberg und Düſſel —

*



dorf ( von 47 Millionen herab bis auf 44) , weniger
Mannheim und Stettin ( 42 Millionen ) . Auch in be⸗

zug auf die Höhe der Geſamtausgabe für Tilgung und

Verzinſung der Schuldenlaſt ſteht Berlin ( mit 16½ /
Millionen Mark ) an der Spitze ; den nächſt höheren

Betrag hat zu dieſem Zweck aber Köln ( mit 10,8 Mill . )

auſzuwenden und ihm folgen dann erſt München ( mit
8,4 ) und Frankfurt a. M. ( mit 7,4 Millionen Mark ) .

Die Geſamtſumme der Paſſiven für die 52 Städte

beläuft ſich auf über 1865 Millionen Mark , nicht

cerechnet eine inzwiſchen neu aufgenommene Anleihe —

ſchuld von 216 Millionen , zu der bald auch noch die

Berliner 228 Millionen - Anleihe wird zu rechnen ſein .

Briefkaſten .
An unſere Leſer !

DDa beabſichtigt iſt , für die

Jahrgänge 1903/04 unſerer Zeitſchrift nur ein In⸗

haltsverzeichnis zu fertigen , dürfte es ſich empfehlen ,
den Einband erſt am Schluſſe des Jahres 1904 be

werkſtelligen zu laſſen.
Hr . Bürgmſtr . M . in F . Die Fälle , in denen

im Orte wohnende ortsfremde Mannsperſonen eine

Bürgertochter oder Bürgerswitwe heiraten und erſt

miehrere Jahre nach der Verheiratung um Aufnahme

ins Gemeindebürgerrecht nachſuchen , ſind nicht ſelten .

Der Verwaltungsgerichtshof hat ſich neuerdings wie —

der ( 11. November 1903 ) dahin ausgeſprochen , daß

in Fällen gedachter Art für die Frau des um Auf⸗

nahme nachſuchenden Ortsfremden ein Einkaufsgeld
nicht erhoben werden darf .

Anzeigen .

Gemeinden ,
deren Rechnungen dem ſtaatlichen Abhörzwang nicht

unterworfen ſind , empfiehlt ſich ein älterer ,

erfahrener Beuiſionebeamter zur

Rechnungsprüfung
und ſichert ſachliche Behandlung bei billiger Koſten —

berechnung zu .

Näheres durch die Redaktiou ds . Bl .

6 2 dh it
KRein Stanb mehr
geſchloſſenen Räumen nach68Un 1 „ Anwendung des geruchloſen
Fußbodenöls Dust less .

Höchſte Auszeichnungen . U. a. von den Regierungen

Ladens , Heſſens u. der Pfalz amtlich empfohlen . Anſtrich

per qm 3 —8 Pfg . In tauſenden Schulen , Bureaux ,

Heilſtätten , Läd en ꝛc. ſeit Jahren in Anwendung

Proſpekte durch :

R . DOENCHH . Bensheim a . d . B .

Damit ſich je er von der Zweckmäßigkeit überzeugen

kann , verſenden wir auf unſere Gefahr und Koſten

ohne jeden Kaufzwang
— 5 Taae auf Probe

unſere neueſten patentierten

Petroleum - Glünlicht - Brenner .
„Derſelbe iſt dem Gasglühlicht faſt gleich ,

vaßt auf jeder beſtehenden Petroleumlampe ,
blatt nicht , rußt nicht , Petroleumverbrauch

Birka ! Ufennig ver 1 Stunde .

K3 5
Wiederverkäufer Rabatt .

Preis mit Glühkörper und Zylinder Ak . 6 . 50

Zahlung erſt nach Erprobung .

Hñermann Hurwitz & Co . ,
Berlin C . Stralauerstrasse 5ö.

Die weltbekannte Näh-
66 UCe . maschinen - Grossfirma X.

ν * aoobsohn , Berlin N. 24, Lin, en
N str . 126, Lieferant von Post ,

70. Preuss . Staats - u. Reichs -
E eisenbahn - Beamt . - Vereine ,

ferner Eisenb . - Vereine , Leh-

— rer - NMilitär - Krieger - Vereine
2 vresendet die neueste deutsche

hocharm . Singer Nähma -
Fschine Krone fün alle Artdn

Schneiderei 40, 45, 48, 50 MKk,
4wöchentl . Probezeit . 5 Jahre Garanue .
Fahrräder 80 Mk. , Wasch- , Rollmangel 23
dilligen Preisen Kataloge , Anerkenn .
gratis u. franko . Luchinen überallzu besithliges

Größtes Impreſſenlager

Spachholz & Chrath ,

Bonndorf
d. Schwarzwe

Soeben iſt in vollſtändig neuer , abgeänderte

Auflage erſchienen :

Voranſchlag
für Gemeinderechnungen

Titel mit Vorbericht
und

Bechnungsabſchluß mit Darſtellung.
Wir bemerken ausdrücklich , daß nur wir das

alleinige Verlagsrecht die ers3 Impreſſen beſitzen

Alle Ampreſſen für Gemeinden , Sparkaſſen
etc . auf beſtes Normalpapier .

Man verlange IAmpreſfen - Verzeichniſſe gratis
und franko .

Fur gefälligen Beachtung !
Um Vortoauslagen und Umſtändlichkeiten zu vermeiden , wolle man ſich in allen auf die VLeſtellung und

den Verſandt der Zeitſchrift ſich beziehenden Angelegenbeiten an die

Geſchäftsſtelle : Amtsrevident

in allen übrigen auf den Inhalt der Zeitſchrift ſich beziehenden Angelegenheilen aber an die

Konſtanz Ghüützenſtraße 20 )Seftleitaiz 41

22 — — —

Verlag und Re daktion : Ler Amtsrevidenten - Verein für das Großherzogtum Baden , Geſchäftsſtelle in Bonndorf ,

Schriftleitung in Konſtanz . — Druck :

0
Armbruſter in Bonndorf

0
0
0

Zeitſchrift ſich beziehende Sendungen nicht zu bewirken⸗

Spachholz & Ehrath , Bonndorf .
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